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Angesichts der zu erwartenden enormen wirtschaftlichen Auswirkungen, die die

Verbreitung des neuartigen Corona-Virus und die Maßnahmen zur Eindämmung der

Verbreitung mit sich bringen, hat die Politik große Anstrengungen unternommen, diese

abzufedern. Dabei sind neben Zuschüssen, die kurzfristig Liquidität sichern sollen, auch

Bürgschafts- und Kreditprogramme aufgelegt worden. Je nach Unternehmensgröße und

Situation gibt es unterschiedliche Instrumente, die helfen können, Unternehmen zu retten

und Arbeitsplätze zu sichern. Dazu kommen die Regelungen, wie etwa das

Kurzarbeitergeld, dass ebenfalls dazu beitragen soll, eine Brücke über das Tal der

Corona-Krise zu spannen. All diese Maßnahmen unterstützen die Freien Demokraten

ausdrücklich.Wer aufgrund der Verbreitung des Virus unverschuldet nun in

Liquiditätsprobleme gerät, dem muss geholfen werden. Vor allem dann, wenn der Staat

durch Schutzmaßnahmen des Infektionsschutzgesetzes Geschäfte, Restaurants und

Dienstleister schließt.

WELCHE STAATLICHEN UNTERSTÜTZUNG FÜR 
UNTERNEHMEN UND SELBSTÄNDIGE GIBT ES?

Auf dieser Seite wollen wir Sie über vorhandene Hilfs- und Unterstützungsangebote

informieren und Ihnen einen Überblick geben, an wen Sie sich mit Ihrem Anliegen wenden

können. Aufgrund der Dynamik des Themas und der täglichen neuen Situation hat dieser

Überblick allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist ohne Gewähr. Sofern

weitere Maßnahmen hinzu kommen, werden wir diese jeweils zeitnah ergänzen.
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Informationen zum jeweils aktuellen Stand finden Sie auch auf den Seiten der 

Hessischen Landesregierung und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und der 

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

CORONA-SOFORTHILFEN DES LANDES UND DES BUNDES

Der Hessische Landtag hat am 24. März 2020 in einem Nachtragshaushalt 2 Milliarden

Euro zur Verfügung gestellt, um die Soforthilfen des Bundes aufzustocken. Diese Hilfen

sollen insbesondere Selbstständigen, Freiberuflern und kleinen und mittelgroßen

Unternehmen zugutekommen, die wegen der Corona-Krise Umsatzeinbußen und

Liquiditätsengpässe haben und für die Kurzarbeit, Kredite und Bürgschaften nicht die

erforderliche Passung und schnelle Verfügbarkeit bieten.

Die Corona-Soforthilfe wird als einmaliger nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Sie

beträgt inklusive der Bundesförderung bei

bis zu 5 Beschäftigten: 10.000 Euro für drei Monate,

bis zu 10 Beschäftigten: 20.000 Euro für drei Monate,

bis zu 50 Beschäftigten: 30.000 Euro für drei Monate.

Anträge für die Corona-Soforthilfe können ab Montag, den 30. März 2020 bis zum 31. Mai

2020 beim Regierungspräsidium Kassel und dann ausschließlich online gestellt werden.

Die Stellung eines Antrages wird notwendig, um sowohl die Bundes- als auch die

Landesförderung zu erhalten. Eine Anleitung zum Ausfüllen des Online-Antrags sowie

eine Übersicht der dafür nötigen Belege gibt es hier.

KURZARBEITERGELD

Kurzarbeitergeld können Sie beantragen, sofern Sie mindestens einen Arbeitnehmer

beschäftigen. Es greift in Situationen schwieriger wirtschaftlicher Entwicklung oder

unvorhergesehenen Ereignisse, wie dem aktuellen Ausbruch des Corona-Virus, wenn

eine Verringerung der Arbeitszeit im Betrieb notwendig wird. Bei Kurzarbeitergeld

übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 % des pauschalisierten Nettolohns

(Beschäftigte ohne Kind) bzw. 67 % bei Beschäftigten mit Kind sowie die

Sozialversicherungsbeiträge.
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Kurzarbeitergeld kann unter folgenden Voraussetzungen beantragt werden:

10 % der Beschäftigten müssen von Arbeitsausfall betroffen sein (statt bisher 30%)

es wird auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitkonten teilweise oder ganz

verzichtet

Leiharbeiter können künftig ebenso Kurzarbeitergeld erhalten

Einen Überblick über die Antragsmodalitäten und -voraussetzungen finden Sie auf der

folgenden Seite der Arbeitsagentur. Darüber hinaus bietet die Agentur für Arbeit auch 

Informationen zur Grundsicherung in der Corona-Krise.

Der Hessische Industrie- und Handelskammertag bietet ein umfangreiches 

FAQ zu Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise sowie ein Dossier zu Fragen 

der Beantragung von Kurzarbeitergeld.

STEUERLICHE SOFORTHILFEN

Um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, haben Bund und Land steuerliche

Erleichterungen beschlossen. Die sollen grundsätzlich allen Unternehmen, insbesondere

auch Freiberuflern und kleineren Betriebe zugutekommen sollen. In Betracht kommen die

Stundung von Steuern und die Anpassung von Steuervorauszahlungen.

Die betroffenen hessischen Unternehmen, die Sondervorauszahlungen leisten, erhalten

die für 2020 bereits gezahlte Steuervorauszahlung erstattet, sofern sie nicht mit anderen

Zahllasten zu verrechnen ist. Um die steuerliche Soforthilfe zu beantragen, richten Sie

bitte einen formlosen Antrag an Ihr Finanzamt oder beantragen Sie die Stundung am

besten über ELSTER.

Darüber hinaus werden auf Antrag der Steuerpflichtigen bis zum 31. Dezember 2020

bereits fällige oder fällig werdende Steuerzahlungen zinsfrei gestundet, soweit die

Forderungen aufgrund finanzieller Probleme in Folge des Corona-Virus nicht geleistet

werden können. Anträge auf Stundung sind bis zum 31. Dezember 2020 bei den 

zuständigen Finanzämtern zu stellen und können sich auf die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer beziehen. Darüber hinaus kann auf

Antrag auch die Höhe der individuellen Vorauszahlung angepasst werden.

Zudem können bei den Finanzämtern auch Anträge auf Herabsetzung des
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Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer

gestellt werden. Die Anpassung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer und die

Stundung von Gewerbesteuern erfolgt auf Antrag durch die Gemeinden vor Ort. Die

Gemeinde ist an ?den ?Bescheid des Finanzamts gebunden und wird ?die

?Gewerbesteuervorauszahlung anpassen.

Bei unmittelbar Betroffenen wird außerdem dem Grundsatz nach bis zum Ende des

Jahres von Seiten der Steuerverwaltung auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet. Dies

betrifft beispielsweise mögliche Kontopfändungen. Gesetzlich anfallende

Säumniszuschläge werden in dieser Zeit nicht erhoben.

KREDITE UND BÜRGSCHAFTEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG

Zur Sicherung der Liquidität hat das Land Hessen die Zugangsmöglichkeiten zu Krediten

und Bürgschaften erleichtert. Damit sollen laufende Kosten während der Corona-Krise

gedeckt werden, die wegen unverschuldeter Umsatzrückgänge zu Liquiditätsengpässen

führen würden.

KREDITE FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)
IN HESSEN

Betroffene hessische Unternehmerinnen und Unternehmer können kurzfristige

Liquiditätshilfen in Form von Darlehen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

beantragen. Diese stellt Nachrangdarlehen von 5.000 Euro bis 200.000 Euro zur

Verfügung. Die Darlehen können seit dem 26. März über die Hausbank beantragt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite der Wirtschafts- und 

Infrastrukturbank Hessen.

BÜRGSCHAFTEN

Betroffenen hessischen Unternehmerinnen und Unternehmern stehen zudem erweitere

Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten der Bürgschaftsbank zur Verfügung. Folgende

Maßnahmen sind zunächst bis zum 31.12.2020 befristet:

Anhebung der Bürgschaftsobergrenze von 1,25 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro

Erhöhung der Bürgschaftsquote von 60 % auf durchgängig bis zu 80 % für Betriebsmittel
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Laufzeit der Bürgschaft bis zu 8 Jahren möglich

Expressbürgschaften bis zu 250.000,- Euro

Die Bürgschaften können direkt bei der Bürgschaftsbank Hessen beantragt werden.

ZUSCHÜSSE ZU SANIERUNGSGUTACHTEN (NACH IDW-S6)

Darüber hinaus bietet die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Zuschüsse in Höhe

von bis zu 10.000 Euro für Sanierungsgutachten an. Antragsberechtigt sind von den

Auswirkungen der Corona-Krise betroffene Unternehmen und Freiberufler, deren

Hausbank ein Sanierungsgutachten gemäß IDW S6 fordert. Weitere Informationen dazu

finden auf der Seite der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.
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